
Verlorener  Führerschein
plötzlich wieder da – und die
Polizei auch
von Andreas Milk
Kemal M. (Name geändert) und der Führerschein – das ist eine
komplizierte Geschichte. Der 24-Jährige aus Bergkamen stand
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor dem Kamener Amtsrichter.
Weiterer Anklagepunkt: Abgabe einer falschen eidesstattlichen
Versicherung.  Denn  im  Februar  2018  hätte  M.  seinen
Führerschein  wegen  eines  Verkehrsdelikts  für  sechs  Monate
abgeben müssen – tat es aber nicht, sondern erklärte gegenüber
dem  Kreis  Unna,  den  „Lappen“  verloren  zu  haben.  Dreizehn
Monate  danach  erwischte  ihn  die  Polizei  am  Steuer  eines
Wagens. Zu dem Zeitpunkt besaß M. wohl einen Führerschein.
Besitzen dürfen hätte er ihn nicht: Er war ja für verloren
erklärt worden.

Vor Gericht erklärte M. jetzt, der verlorene Führerschein sei
nach einem Umzug wieder aufgetaucht: Seine Mutter habe ihn in
einer Jackentasche entdeckt. „Ich hatte aber Stress und hab‘
nicht dran gedacht, dass ich ihn abgeben sollte.“ Von der
Polizei sei er dann eines Tages kontrolliert worden, als er
gerade einen Kollegen mit gebrochenem Arm chauffierte.

Er wolle sich nicht rausreden und wisse, dass er einen Fehler
gemacht  habe,  sagte  der  junge  Mann.  Von  einer
Führerscheinsperre  bat  er  den  Richter  abzusehen:  Im  Job
bekomme er sonst Probleme.

Der  Richter  ließ  sich  darauf  ein:  Vier  Monate  Haft  auf
Bewährung lautete das Urteil, dazu eine Zahlung von 300 Euro
an  die  Gerichtskasse.  Kemal  M.  zeige  „eine  gewisse
Hartnäckigkeit  und  Unbelehrbarkeit“  –  mit  einer  bloßen
Geldstrafe sei es da nicht mehr getan.
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Eine  Führerscheinsperre  aus  einem  früheren  Verfahren  läuft
sowieso  noch  bis  Anfang  2020.  Danach  prüft  das
Straßenverkehrsamt, wie es um die „Führerscheintauglichkeit“
M.s  steht.  Das  heißt:  Automatisch  bekommt  er  seine
Fahrerlaubnis  so  oder  so  nicht  zurück.


